
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2017/10/25 Ra 2017/12/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.2017

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §36 idF 2002/I/087;

BDG 1979 §38;

BDG 1979 §39 Abs3 Z2;

BDG 1979 §40;

Rechtssatz

Eine Ausbildung zwecks einer gänzlichen beru;ichen Umorientierung im Rahmen der Verwendungsgruppe setzt eine

vorangehende Versetzung bzw. Verwendungsänderung mit anschließender Ausbildung bzw. Einschulung am neu

zugewiesenen Dauerarbeitsplatz voraus (vgl. VwGH 22.6.2016, Ra 2015/12/0049).
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